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hängige GmbH den Beherrschungsvertrag gegenüber 
dem Nachtragsliquidator kündigte oder mit der GmbH 
einen Aufhebungsvertrag schlösse. 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB § 1585c 
Adoption; künstliche Befruchtung; Freistellungsver-
einbarung; Verzicht auf Betreuungsunterhalt
Abruf-Nr.: 171935

EGBGB Art. 15 a. F.
Italien: Güterstand italienischer Eheleute
Abruf-Nr.: 172451

Rechtsprechung
BGB §§ 167 Abs. 2, 311b Abs. 1; GBO §§ 39, 40
Beurkundungsbedürftigkeit einer General- und Vor-
sorgevollmacht; Voreintragung der Erben bei Veräu-
ßerung aufgrund transmortaler Vollmacht

1. Eine widerrufl iche General- und Vorsorgevoll-
macht ist auch dann nicht gem. § 311b Abs. 1 BGB 
beurkundungsbedürftig, wenn sie zur Veräußerung 
von Grundbesitz ermächtigt.

2. Verkauft der Erbe als transmortal Bevollmächtig-
ter ein Grundstück, so ist bei der späteren Grund-
schuldbestellung aufgrund der im Kaufvertrag 
vorgesehenen Belastungsvollmacht keine Voreintra-
gung der Erben erforderlich. (Leitsätze der DNotI-
Redaktion)

OLG Celle, Beschl. v. 16.8.2019 – 18 W 33/19

Problem
Der Erblasser wurde nach seinem Tod von seinen drei 
Kindern beerbt. Zum Nachlass gehörte u. a. ein Grund-
stück. Das Grundbuch ist bisher nicht berichtigt wor-
den. Vor seinem Tod hatte der Erblasser einem seiner 
Söhne eine widerrufl iche, notariell beglaubigte Gene-
ral- und Vorsorgevollmacht erteilt. Die Vollmacht sollte 

ausdrücklich auch die Veräußerung und Belastung von 
Grundbesitz erfassen und über den Tod hinaus gelten. 
Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

Mit notariellem Vertrag veräußerte der Bevollmächtigte 
den Grundbesitz. Der Kaufvertrag enthielt die übliche 
Belastungsvollmacht zugunsten der Käufer. 

Das Grundbuchamt war der Ansicht, dass der Be-
vollmächtigte den Grundbesitz nicht habe veräußern 
können; eine General- und Vorsorgevollmacht mit 
ausdrücklicher Befugnis zur Grundbesitzveräußerung 
unterliege nämlich dem Formerfordernis des § 311b 
Abs. 1 BGB und bedürfe damit der notariellen Beur-
kundung. 

Entscheidung 
Die gegen die Zwischenverfügung eingelegte Beschwer-
de ist erfolgreich gewesen.

Das OLG Celle setzt sich zunächst ausführlich mit der 
Frage auseinander, wann eine General- und Vorsorge-
vollmacht dem Formerfordernis des § 311b Abs. 1 BGB 
unterliegt. Mit der ganz h.  M. (und im Einklang mit 
§  167 Abs.  2 BGB) lehnt das Gericht die Beurkun-
dungspfl icht ab, wenn die Vollmacht jederzeit frei wi-
derrufl ich ist. Nur wenn mit der widerrufl ichen Voll-
macht bereits eine faktische Bindung eintrete (bspw. bei 
entsprechender Absprache im Grundverhältnis), komme 
eine Beurkundungspfl icht in Betracht. Das sei aber bei 
einer allgemein gehaltenen, widerrufl ichen General- 
und Vorsorgevollmacht gerade nicht der Fall. 

„Vorsorglich“ weist der Senat noch darauf hin, dass es 
keiner Voreintragung der Erben gem. §  39 GBO be-
dürfe. Dies gelte auch hinsichtlich der aufgrund Finan-
zierungsvollmacht noch einzutragenden Grundschuld. 
Der Senat stützt dies auf eine entsprechende Anwen-
dung des § 40 Abs. 1 Var. 2 Fall 2 GBO: Das Handeln 
des transmortal Bevollmächtigten sei mit dem Handeln 
eines Nachlasspfl egers vergleichbar. Damit schließt sich 
das OLG Celle ausdrücklich den Oberlandesgerichten 
Köln (FGPrax 2018, 106 = DNotI-Report 2018, 132), 
Frankfurt (ZEV 2017, 719 = DNotI-Report 2017, 174) 
und Stuttgart (DNotZ 2019, 194) an. Es lässt sich im 
Hinblick auf diese Frage folglich eine Verfestigung der 
obergerichtlichen Rechtsprechung konstatieren. 


